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fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem
für alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Be-
dingungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in
der Region des Indischen Ozeans begünstigen würde,

in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und
mehr Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion
über praktische Maßnahmen zur Gewährleistung von Bedin-
gungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der
Region des Indischen Ozeans einzuleiten,

nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses
für den Indischen Ozean13,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean13;

2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Aus-
druck, dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer
des Indischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses
wichtig ist und die Entwicklung eines für alle Seiten nutzbrin-
genden Dialogs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit
und der Stabilität in der Region des Indischen Ozeans erheb-
lich erleichtern würde;

3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschus-
ses, seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern
des Ausschusses fortzusetzen und der Generalversammlung
über den Ausschuss auf ihrer achtundsechzigsten Tagung Be-
richt zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Aus-
schuss im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin je-
de erforderliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereit-
stellung von Kurzprotokollen;

5. beschließt, den Punkt „Umsetzung der Erklärung
des Indischen Ozeans zur Friedenszone“ in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/23

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/404,
Ziff. 7)14.

66/23. Vertrag über die Kernwaffenfreie Zone Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/53 vom 10. De-
zember 1996 und 56/17 vom 29. November 2001 und alle ihre
anderen einschlägigen Resolutionen sowie die Resolutionen

der Organisation der afrikanischen Einheit und der Afrikani-
schen Union,

sowie unter Hinweis auf die Unterzeichnung des Ver-
trags über die Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pe-
lindaba)15 am 11. April 1996 in Kairo, 

ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verab-
schiedete Erklärung von Kairo16, in der betont wurde, dass
kernwaffenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen
wie dem Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit welt-
weit und in den Regionen fördern,

unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Sicherheits-
rats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder abgege-
bene Erklärung17, in der es hieß, dass die afrikanischen Län-
der mit der Unterzeichnung des Vertrags einen wichtigen Bei-
trag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit geleistet haben,

in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffen-
freien Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit
Afrikas und die Bestandfähigkeit der Kernwaffenfreien Zone
Afrika festigen würde,

1. weist mit Befriedigung darauf hin, dass der Ver-
trag über die Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pe-
lindaba)15 am 15. Juli 2009 in Kraft getreten ist;

2. fordert die afrikanischen Staaten auf, sofern sie es
nicht bereits getan haben, den Vertrag möglichst bald zu un-
terzeichnen und zu ratifizieren;

3. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie be-
treffenden Protokolle zu dem Vertrag15 unterzeichnet haben,
und fordert diejenigen Staaten, welche die sie betreffenden
Protokolle noch nicht ratifiziert haben, auf, dies so bald wie
möglich zu tun;

4. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III
des Vertrags bezieht, auf, sofern sie es nicht bereits getan ha-
ben, alles Erforderliche zu tun, um die rasche Anwendung des
Vertrags auf Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de ju-
re oder de facto völkerrechtlich verantwortlich sind und die
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Anhangs II des Vertrags von Pelindaba zu erfüllen sowie auf
der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gouverneursrat der
Organisation gebilligten Musterprotokolls




